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(54) Elektrische Glühlampe

(57) Die Erfindung betrifft eine elektrische Glüh-
lampe mit einem Lampengefäß (12), einem im Lampen-
gefäß (12) angeordneten metallischen Leuchtkörper
(14) zur Erzeugung von Strahlung im infraroten und im
sichtbaren Bereich, einem zumindest teilweise auf dem
Lampengefäß (12) aufgebrachten Filter (35), der Strah-
lung im infraroten Bereich reflektiert und zumindest für

ausgewählte Wellenlängen der Strahlung im sichtbaren
Bereich durchlässig ist, wobei der Leuchtkörper (14) flä-
chig, insbesondere bandförmig ausgebildet ist. Sie
betrifft überdies ein Verfahren zur Herstellung einer der-
artigen elektrischen Glühlampe.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Glüh-
lampe, insbesondere eine elektrische Glühlampe mit
einem Lampengefäß, einem im Lampengefäß angeord-
neten metallischen Leuchtkörper zur Erzeugung von
Strahlung im infraroten Bereich und im sichtbaren
Bereich, einem zumindest teilweise auf dem Lampen-
gefäß aufgebrachten Filter, der Strahlung im infraroten
Bereich reflektiert und zumindest für ausgewählte Wel-
lenlängen der Strahlung im sichtbaren Bereich durch-
lässig ist. Eine derartige elektrische Glühlampe ist
bekannt aus der EP 0 588 541.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung einer derartigen elektrischen Glüh-
lampe.
[0003] Die von einer Glühlampe emittierte Strahlung
hängt im wesentlichen von drei Faktoren ab, nämlich
der Leuchtkörpertemperatur T, dem spektralen Emissi-
onsgrad ε der strahlenden Oberfläche sowie die Fläche
A der strahlenden Oberfläche (Stefan-Boltzmann-
Gesetz). Bei Glühlampen sind die beiden erstgenann-
ten Faktoren durch die Schmelztemperatur und den
temperatur- und wellenlängenabhängigen spektralen
Emissionsgrad ε des Leuchtkörpermaterials nach unten
begrenzt. Die strahlende Oberfläche A einer Wendel
berechnet sich gemäß Gleichung 1 zu

mit D = Drahtdurchmesser und L = wirksame Draht-
länge.
[0004] Ein typischer Wert für A beträgt bei einer 12
V/50 W-Halogenglühlampe circa 30 mm2.
[0005] Nachteilig auf den Wirkungsgrad wirken sich
Verluste aus, die im wesentlichen von der in IR-Strah-
lung umgesetzten Leistung (circa 62 %), von den
Endenverlusten (circa 10 %) sowie den Füllgasverlu-
sten (circa 10 %) bestimmt werden. Um die IR-Verluste
signifikant zu reduzieren, wurden IR-Strahlung reflektie-
rende Beschichtungen (IRC = Infra-Red Coating) für
den Kolben der Glühlampen entwickelt, wie sie bei-
spielsweise auch in der EP 0 588 541 erwähnt sind.
Wichtig ist hierbei, daß die Anordnung von Glühwendel
und IR-Strahlung reflektierender Beschichtung der Art
sein muß, daß die reflektierte IR-Strahlung auf die
Glühwendel fokussiert wird. Ursächlich für eine unfo-
kussierte Reflexion kann beispielsweise sein, daß die
Wendelachse nicht parallel zur Kolbenachse verläuft,
weiterhin der im Laufe der Lebensdauer einer Glüh-
lampe auftretende Wendeldurchhang. Insbesondere,
da die IR-Strahlung reflektierende Schicht gewöhnlich
auf der Kolbenaußenseite angebracht ist ist bei Ellip-
soid-Kolben zu beachten, daß die Kolbenaußenkontur
von der Soll-Geometrie abweichen kann. Zu berück-
sichtigen ist auch, daß bei Mehrfachreflexionen die

Absorptionswahrscheinlichkeit stark abnimmt.

[0006] Die bereits erwähnte EP 0 588 541 hat sich
deshalb zur Aufgabe gemacht, eine elektrische Glüh-
lampe vorzuschlagen, bei der die Wendel und die IR-
Strahlung reflektierende Schicht in einem im wesentli-
chen unfokussierten Verhältnis zueinander angeordnet
sind und dennoch eine zufriedenstellende Absorption
von IR-Strahlung sichergestellt wird. Die EP 0 588 541
sieht zur Lösung dieser Aufgabe einen Glühfaden vor,
der aus gewendelten Segmenten von Wolfram-Draht
besteht die miteinander verbunden sind und von Seg-
mentlagerungen zwischen den Segmenten in einem im
wesentlichen rechteckigen Rahmen getragen werden.
[0007] Nachteilig an dieser Lösung ist zum einen, daß
die Segmente aus gewendeltem Wolfram-Draht nicht so
dicht gepackt werden können, um eine hohe Wahr-
scheinlichkeit sicherzustellen, daß die IR-Strahlung
bereits nach maximal zwei Reflexionen auf den Glühfa-
den zurückgeführt wird, da bei hoher Packungsdichte
die Gefahr von Kurzschlüssen zwischen einzelnen
gewendelten Drahtsegmenten besteht, beispielsweise
durch Aufwachsungen oder Erschütterungen. Auch ist
zu berücksichtigen, daß es zu einer Lichtbogenbildung
kommen kann, sowie die Wendeln an der Verbindungs-
stelle zum Lagerungsrahmen abbrechen. Ein wesentli-
cher Nachteil besteht insbesondere darin, daß das
Wendeln des Wolfram-Drahtes zu einer sogenannten

"
Strahlungsschwärzung" führt. Reines Wolfram, wel-

ches als Leuchtkörpermaterial bevorzugt zur Anwen-
dung kommt, besitzt - aufgrund der Temperatur-
abhängigkeit seines spektralen Emissionskoeffizienten
- bei gleicher Temperatur nämlich eine um circa 40 %
höhere Lichtausbeute als der schwarze Strahler. Dieser
Selektivitätsgewinn geht beim Wendeln des Drahtes
teilweise verloren.
[0008] Einer Verringerung der Strahlungsschwärzung
könnte man durch eine Vergrößerung der Steigung
begegnen, würde jedoch der Forderung nach kompak-
ten Leuchtkörpern widersprechen.
[0009] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Glühlampe vorzuschlagen, die den Bau
kompakter Leuchtkörper bei minimaler Strahlungs-
schwärzung des Wolframs ermöglicht. Sie soll überdies
die Gefahren von Wendelkurzschlüssen, des Abbre-
chens der Wendel an ihrer Aufhängungsstelle sowie der
Lichtbogenbildung verringern und einen hohen Absorp-
tionsgrad von IR-Strahlung durch den Leuchtkörper
ermöglichen.
[0010] Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, die
gattungsgemäße elektrische Glühlampe mit einem
Leuchtkörper zu versehen, der flächig, insbesondere
bandförmig ausgebildet ist.
[0011] Es ist weiterhin Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung einer derarti-
gen elektrischen Glühlampe vorzuschlagen. Diese Auf-
gabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Schritten
gemäß Anspruch 16.
[0012] Durch die flächige Ausbildung des Leuchtkör-
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pers fällt die Wendelherstellung komplett weg. Durch
die inhärente Justierung eines flächigen Leuchtkörpers
in Bezug auf die IR-Strahlung reflektierende Schicht fällt
der Justageaufwand äußerst gering aus. Insbesondere
bei der Herstellung elliptischer Kolben können die
Anforderungen an die Geometrie des Kolbens gering
gehalten werden, wodurch sich auch hier der Herstel-
lungsaufwand beträchtlich reduziert. Durch die inhä-
rente Justierung wird zwangsläufig der Ausschußanteil
wesentlich reduziert.

[0013] Der erfindungsgemäß verwendete flächige
Leuchtkörper hat bei gleicher Temperatur eine wesent-
lich höhere Lichtausbeute als ein gewendelter Leucht-
körper, da die eingangs erwähnte Strahlungs-
schwärzung bei ungewendelten flächigen Leuchtkör-
pern nicht auftritt.
[0014] Da sich bei einem flächigen Leuchtkörper
zwangsläufig keine Lücken zwischen einzelnen Seg-
menten ergeben, kann bei entsprechend breiter Ausbil-
dung des Leuchtkörpers im Verhältnis zum
Innendurchmesser des Lampengefäßes sichergestellt
werden, daß IR-Strahlung nach maximal zwei Reflexio-
nen an der IR-Strahlung reflektierenden Schicht wieder
auf den Leuchtkörper zurückgeführt wird.
[0015] Windungskurzschlüsse und Lichtbogenbildung
sowie das Abbrechen der Wendel an der Aufhängungs-
stelle treten konstruktionsbedingt nicht auf.
[0016] In bevorzugten Ausführungsformen beträgt die
Dicke des Leuchtkörpers circa 5 bis 50 µm. Der sich
daraus ergebende geringe Leuchtkörperquerschnitt
führt zu einer geringen Wärmeableitung und reduziert
dadurch zusätzlich die Endenverluste. Bei einer Folien-
dicke von 10 µm vergrößert sich beispielsweise die
Oberfläche der eingangs erwähnten 50 W-Wendel auf
270 mm2, also um den Faktor 8,5.
[0017] Dadurch daß der Leuchtkörper im Lampenge-
fäß mit einer Spannvorrichtung, beispielsweise einer
Feder verbunden ist, die den Leuchtkörper gespannt
hält, wird ein Durchhang des flächigen Leuchtkörpers,
beispielsweise durch Alterung oder in Abhängigkeit der
räumlichen Montage der Lampe, vermieden. Der
Strompfad im Lampenkörper umfaßt in entsprechender
Weise einen längenvariablen Abschnitt, der bevorzugt
parallel zur Spannvorrichtung angeordnet ist und aus
mehreren parallel angeordneten gefalteten Molybdän-
Bändern bestehen kann.
[0018] Dadurch daß im Strompfad im Bereich einer
Quetschung des Lampengefäßes ein Folienabschnitt,
zum Beispiel aus Molybdän-Folie, vorgesehen ist ent-
fällt dort eine IR-Aufheizung. Die Anschlüsse sind daher
kälter als bei bekannten Ausführungsformen, was zu
einer weiteren Reduzierung der Endenverluste führt.
[0019] Je nach Anwendungszweck kann das Lampen-
gefäß evakuiert sein oder mit einem Füllgas gefüllt sein,
wobei das Füllgas in vorteilhafter Weise mindestens ein
Halogen enthält.
[0020] Anstatt eines einzelnen flächigen Leuchtkör-
pers können auch mehrere flächige Leuchtkörper

nebeneinander, vorzugsweise parallel, angeordnet
sein. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn aus
Stabilitätsgründen eine weitere Verbreiterung des
Leuchtkörpers nur unter Aufwand realisierbar ist.
Besonders vorteilhaft ist es, die parallel angeordneten
einzelnen Leuchtkörper hinsichtlich ihrer Höhe versetzt
anzuordnen und die einzelnen Leuchtkörper so auszu-
bilden, daß sie sich überlappen. Hierdurch lassen sich
beliebig große Leuchtkörperdimensionen realisieren.

[0021] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen definiert.
[0022] Ein Ausführungsbeispiel wird im folgenden
unter Hinweis auf die beigefügten Zeichnungen näher
beschrieben. Es stellen dar:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Glühlampe;

Figur 2 eine Seitenansicht der Glühlampe von Figur
1; und

Figur 3 einen Querschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Gühlampe.

[0023] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine erfindungsge-
mäße Glühlampe 10, bei der in einem kolbenförmigen
Lampengefäß 12 ein Leuchtkörper 14 angeordnet ist.
Der Kolben 12 besteht bevorzugt aus Quarz- oder Hart-
glas, während als Material für den Leuchtkörper ins-
besondere Wolfram, jedoch auch beispielsweise die
Carbide von Wolfram und Molybdän in Betracht kom-
men. Der Leuchtkörper 14 ist bandförmig ausgebildet
und weist eine Dicke D von 5 bis 50 µm auf. Seine
Breite B beträgt bis zu 100 % des Kolbeninnendurch-
messers, wobei Ausführungsformen mit einem Verhält-
nis aus Leuchtkörperbreite zu Kolbeninnen-
durchmesser von 0,8 bis 0,9 bevorzugt sind. Die eine
Seite des Leuchtkörpers 14 ist an einen Molybdän-Stift
16 angeschweißt, der wiederum mit einer Molybdän-
Folie 18 verbunden ist. Die Molybdän-Folie 18 ist ihrer-
seits mit einer stiftförmigen Molybdän-Stromzuführung
20 verbunden, die aus dem Lampengefäß 12 heraus-
steht. Im Bereich der Quetschungsstelle 22 sorgt die
Molybdän-Folie für eine zuverlässige Abdichtung des
Kolbeninnenraums von der Umgebung. Die andere
Seite des Leuchtkörpers 14 ist verbunden zum einen
mit einer Feder 24, zum anderen mit vier gefalteten
Molybdän-Bändern 26. Die Feder 24 sorgt dafür, daß
der Leuchtkörper 14, unabhängig von äußeren Einflüs-
sen, beispielsweise Temperaturschwankungen, Alte-
rung, Orientierung bei der räumlichen Montage der
Lampe 10, etc., gespannt bleibt. Durch Ausbildung der
Feder 24 aus Wolfram ist sichergestellt daß der Haupt-
anteil des Stroms dem Leuchtkörper 14 über die Molyb-
dän-Bänder 26 zugeführt wird. Würde der
Hauptstromanteil über die Feder 24 fließen, würde
diese ausglühen und dadurch ihre Federeigenschaften
verlieren. Anstatt Molybdän-Bändern 26 kommen auch
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Bänder aus anderen geeigneten Materialien in
Betracht. Durch Ausbildung zu gefalteten Bändern ist
deren Variabilität hinsichtlich der Länge sichergestellt.
Andere Möglichkeiten für Spannvorrichtungen bzw. der
Realisierung längenvariabler Anteile des Strompfads
sind für den Fachmann offensichtlich. Eine bevorzugte
Möglichkeit zum Verbinden der Feder 24 sowie der
Molybdän-Bänder 26 mit dem Leuchtkörper 14 ist
Schweißen. Die Molybdän-Bänder 26 sind ihrerseits im
Bereich der Quetschungsstelle 28 über eine Molybdän-
Folie 30 mit einer stiftförmigen Stromzuführung 32 ver-
bunden. Die Vorteile der Molybdän-Folie 18 gelten auch
für die Molybdän-Folie 30.

[0024] Der Kolben 12 ist im Bereich 34 mit einem Fil-
ter 35 in Form einer IR-Strahlung reflektierenden
Beschichtung versehen. Dieser Filter 35 ist zumindest
für ausgewählte Wellenlängen aus dem Bereich des
sichtbaren Lichts durchlässig. Beispiele für derartige
Beschichtungen können der EP 0 588 541 entnommen
werden. Der Innenraum des Kolbens 12 kann evakuiert
sein, kann jedoch auch mit einem Füllgas, bevorzugt ein
Halogen enthaltend, gefüllt sein.
[0025] Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch eine
erfindungsgemäße Glühlampe. In dem dort gezeigten
Ausführungsbeispiel liegt das Verhältnis aus Breite des
Leuchtkörpers 14 zum Innendurchmesser des Kolbens
12 bei über 90 %. Eingezeichnet sind ferner beispiel-
hafte Verläufe 36, 38, 40, 42 von IR-Strahlung. Wie Her-
aus deutlich hervorgeht, kann durch geeignete Wahl
des Verhältnisses aus Leuchtkörperbreite und Kolben-
innendurchmesser sichergestellt werden, daß die IR-
Strahlung nach maximal zwei Reflexionen auf den
Leuchtkörper 14 zurückgeführt wird.
[0026] Gemäß nicht dargestellter Ausführungsformen
kann der Querschnitt des Leuchtgefäßes, in dem der
Leuchtkörper 14 untergebracht ist, ellipsenförmig oder
rechteckförmig sein. Das Lampengefäß kann länglich
oder U-förmig sein und kann eine oder zwei Quetschst-
ellen aufweisen.
[0027] Bei Überschreitung einer gewissen Breite des
flächigen Leuchtkörpers 14 müssen zusätzliche Maß-
nahmen getroffen werden, um ihn in einer definierten
Lage zu halten. Dies kann beispielsweise durch am
Molybdän-Stift 16 angebrachte Querverstrebungen
sichergestellt werden, die in entsprechender Weise am
anderen Ende des Leuchtkörpers 14 vorzusehen sind.
Alternativ können mehrere Leuchtkörper 14 parallel
angeordnet werden, vorzugsweise in der Höhe versetzt
und hinsichtlich der Breite so ausgebildet daß sie sich
gegenseitig überlappen. Diese mehreren Leuchtkörper
können sowohl seriell, als auch parallel verschaltet sein.
[0028] Zur Herstellung einer erfindungsgemäßen
Glühlampe wird zunächst mindestens ein flächiger, ins-
besondere bandförmiger metallischer Leuchtkörper mit
zwei elektrisch leitfähigen Anschlußelementen, ins-
besondere durch Schweißen, verbunden. Diese Kombi-
nation wird in einem Lampengefäß 12 angeordnet,
welches anschließend gasdicht versiegelt wird, wobei

die Anschlußelemente aus dem Lampengefäß hervor-
stehen. Abschließend wird zumindest im Bereich 34
des Lampengefäßes die Beschichtung 35 aufgebracht
die Strahlung im infraroten Bereich reflektiert und
zumindest für ausgewählte Wellenlängen von Strahlung
im sichtbaren Bereich durchlässig ist.

[0029] Eine gegebenenfalls vorzusehende Spannvor-
richtung 24 wird vorzugsweise ebenfalls durch Schwei-
ßen mit dem Leuchtkörper 14 vor dem Anordnen der
Kombination in dem Lampengefäß 12 verbunden.

Patentansprüche

1. Elektrische Glühlampe mit:

einem Lampengefäß (12),
einem im Lampengefäß (12) angeordneten
metallischen Leuchtkörper (14) zur Erzeugung
von Strahlung im infraroten und im sichtbaren
Bereich,
einem zumindest teilweise auf dem Lampenge-
fäß (12) aufgebrachten Filter (35), der Strah-
lung im infraroten Bereich reflektiert und
zumindest für ausgewählte Wellenlängen der
Strahlung im sichtbaren Bereich durchlässig
ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Leuchtkörper (14) flächig, insbesond-
ere bandförmig ausgebildet ist.

2. Glühlampe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Dicke des Leuchtkörpers (14) in einem
Bereich von 5 bis 50 µm liegt.

3. Glühlampe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Breite des Leuchtkörpers (14) 25 bis
100% des Innendurchmessers des Lampenge-
fäßes (12) beträgt.

4. Glühlampe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß im Lampengefäß (12) der Leuchtkörper
(14) mit einer Spannvorrichtung (24) verbun-
den ist, die den Leuchtkörper (14) gespannt
hält.

5. Glühlampe nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Spannvorrichtung eine Feder (24)
umfaßt.
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6. Glühlampe nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,

daß der Strompfad im Lampengefäß (12)
zumindest einen längenvariablen Abschnitt
(26) umfaßt.

7. Glühlampe nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,

daß der längenvariable Abschnitt (26) parallel
zur Spannvorrichtung (24) angeordnet ist.

8. Glühlampe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Leuchtkörpermaterial Wolfram
umfaßt.

9. Glühlampe nach einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Spannvorrichtungsmaterial Wolfram
umfaßt.

10. Glühlampe nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

daß der längenvariable Abschnitt mehrere par-
allel angeordnete, gefaltete Molybdän-Bänder
(26) umfaßt.

11. Glühlampe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Lampengefäß (12) einen runden, ellip-
tischen oder rechteckförmigen Querschnitt auf-
weist.

12. Glühlampe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Lampengefäß (12) eine oder zwei
Quetschstellen (22; 28) für einen luftdichten
Abschluß des Lampengefäßhohlraums auf-
weist.

13. Glühlampe nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,

daß im Bereich einer Quetschstelle (22; 28) im
Strompfad ein Folienabschnitt (18; 30), ins-
besondere aus Molybdän, vorgesehen ist.

14. Glühlampe nach einem der vorhergehenden

Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Lampengefäß (12) evakuiert ist.

15. Glühlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Lampengefäß (12) mit einem Füllgas
gefüllt ist, wobei das Füllgas mindestens ein
Halogen enthält.

16. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Glüh-
lampe,
gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a. Verbinden mindestens eines flächigen, ins-
besondere bandförmigen, metallischen
Leuchtkörpers (14), mit dem Strahlung im infra-
roten und im sichtbaren Bereich erzeugbar ist,
mit zwei elektrisch leitfähigen Anschlußele-
menten (16, 32);

b. Anordnen der Kombination aus Schritt a) in
einem Lampengefäß (12);

c. gasdichtes Versiegeln des Lampengefäßes,
so daß die Anschlußelemente (20; 32) von
außerhalb des Lampengefäßes (12) kontak-
tierbar sind;

d. Aufbringen eines Filters (35), der Strahlung
im infraroten Bereich reflektiert und zumindest
für ausgewählte Wellenlängen von Strahlung
im sichtbaren Bereich durchlässig ist zumin-
dest auf einen Teilbereich (34) des Lampenge-
fäßes (12).

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,

daß das Verbinden von Schritt a) durch
Schweißen bewirkt wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet,

daß Schritt a) weiterhin das Verbinden des
Leuchtkörpers (14) mit einer Spannvorrichtung
(24) umfaßt.

19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Verbindung zwischen Leuchtkörper
(14) und Spannvorrichtung (24) durch Schwei-
ßen hergestellt wird.
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20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,

daß mindestens eines der Anschlußelemente
(20; 32) von Schritt a) einen längenvariablen
Abschnitt (26) umfaßt.
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